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MEHR 
ERWARTEN

WILLKOMMEN IN DER METROPOLREGION DÜSSELDORF

Die grüne Stadt überzeugt durch den Spagat zwischen 

Tradition und Moderne. Bereits 1276 wurden Ratingen die 

Stadtrechte verliehen. Noch heute zeugen zahlreiche 

historische Gebäude von vergangenen Zeiten. Und doch ist 

Ratingen hochmodern und wirtschaftlich kräftig. Mitten 

zwischen Düsseldorf, Duisburg und Essen ist diese Stadt 

sehr gut erreichbar und attraktiv für Firmen und Konzerne 

jeglicher Größenordnung. Sein besonderes Flair erhält 

Ratingen nicht zuletzt durch die familienfreundlichen 

Grünanlagen und Naherholungsgebiete sowie durch das 

ausgiebige Sozial- und Freizeitangebot.

Teil dieses Angebots ist unter anderem eine ganz beson-

dere Location, die wir Ihnen gerne etwas näher vorstellen 

möchten: willkommen im Ahi! 

INHALTSVERZEICHNIS:

Seite 02  Willkommen in Ratingen

Seite 03–12 LOCATION

Seite 13–14 CATERING

Seite 15–22 CHECKLISTE
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LOCATION

RAUM FÜR BESONDERE MOMENTE

Sie planen einen Großevent in der Metropolregion Düssel-

dorf und suchen noch die geeignete Event Location? Sie 

wünschen sich eine Location, die Ihre Gäste begeistert? 

Dann herzlich willkommen bei AHI LOCATION! Bei uns sind 

Großveranstaltungen in einem eleganten Ambiente 

problemlos möglich. Ihnen steht eine Eventfläche von rund 

1.500 m² zur Verfügung.

Der funktionale und moderne Look der Veranstaltungshalle 

spiegelt sich sowohl im Außenbereich als auch im Foyer, das 

einladend und großzügig konzipiert ist, wieder. Vor der 

Location befindet sich eine ausreichende Anzahl an gebüh-

renfreien Parkplätzen. In der Location stehen Ihnen ver-

schiedene Raumgestaltungsmöglichkeiten und ein separa-

tes Foyer zur Verfügung, um Ihre Veranstaltung perfekt 

umzusetzen.

Das Beleuchtungs- und Soundkonzept wird perfekt auf 

Ihren Event abgestimmt. Die 60 m² große Bühne ist für Live- 

Auftritte aller Art geeignet und bietet Platz für ein bis zu 40-

köpfiges Orchester. Licht, Musik, Catering und Serviceperso-

nal werden auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und erzeu-

gen somit die ideale Atmosphäre.

Unser erfahrenes und zuvorkommendes Personal begleitet 

Sie individuell während Ihrer Veranstaltung. Sie möchten 

mehr erfahren? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

04 
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LOCATION    FOYER

In unserem separaten Foyer haben Ihre Gäste einen großzügigen Eingangsbereich als 

Möglichkeit für Ihren Tagungs- oder einen eleganten Cocktailempfang. Mit einer eigenen 

Bar ausgestattet, bietet unser Foyer alle Optionen Ihre Veranstaltung gelingen zu lassen.

Unser Backstagebereich bietet Ihren Gastrednern und 

Künstlern die ideale Vorbereitungs- und Rückzugsmöglich-

keit um den perfekten Auftritt zu garantieren.

LOCATION

VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN FÜR IHR EVENT

06 

LOCATION    BACKSTAGE
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LOCATION    

Das Herzstück der AHI Location: Der Veranstaltungsbereich. Hier tagen, 

diskutieren, konferieren und feiern Ihre Teilnehmer. Um einen reibungslo-

sen Ablauf zu garantieren, unterstützt Sie unser geschultes Personal von 

der Tagungsanfrage bis zur Umsetzung. Hierbei ist uns wichtig, dass wir 

gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele und Wünsche bestmöglich erfüllen.

Der Saal ist mit modernster Technik ausgestattet, damit die Hauptperso-

nen perfekt ausgeleuchtet oder mit speziellen Lichteffekten in Szene 

gesetzt werden können. Das absolute Highlight des Saals ist die großzügi-

ge und flexible Raumgestaltung: Der Boden ist eine Full HD Projek-

tionsfläche, auf der beliebige Bilder und Videos dargestellt werden 

können.

LOCATION    BÜHNE

Die 60 m² große, erweiterbare  Bühne ist der Schauplatz für Ihre Veranstal-

tung. Sie bietet z. B. genug Platz für eine Podiumsdiskussion oder eine Live 

Performance. Dank der perfekten Licht- und Tontechnik wird die Bühnen-

veranstaltung durch unsere hauseigenen, erfahrenen Techniker einwand-

frei dargestellt und inszeniert. So werden Reden und Aufführungen für die 

Gäste aus jedem Winkel des Saals gut sicht- und hörbar.

LOCATION

VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN FÜR IHR EVENT
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LOCATION    TECHNIK

Der Erfolg Ihrer Veranstaltung liegt im Detail. Ein ganz 

wichtiger Punkt ist dabei die Licht- und Tontechnik. Durch 

das im Vorfeld entwickelte Beleuchtungskonzept, gepaart 

mit der Soundumgebung, wird das gewünschte 

Ambiente erzeugt. Ihnen stehen hier vielseitige 

technische Hilfsmittel zur Verfügung.

TECHNISCHE FACTS:

LOCATION

VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN FÜR IHR EVENT

10 

Schauplatz ist die 60 m² große, erweiterbare Bühne 

für ca. 40 Personen, mit modernster Technik.

Präsentationstechnik:

 Mobile Leinwand und ausfahrbare Leinwände ·

  mit Full HD Beamer

 Rednerpult·

 LED Großbildleinwand auf der Bühne·

 LED Schriftzugbalken·

 LED Außenleinwand am Gebäude·

 Full HD Kameras ·

Sound System:

 Sonderangefertigtes Soundsystem ·

  inkl. Funkmikrofone, Zubehör und DJ System 

 Optional L acoustics·

Light System:

 Full HD LED Bodenmonitor und Bühnenmonitor·

 ca. 40 Movingheads und ·

 ca. 50 Par56 von Markenprodukten  

 professionelle Steuerungsmöglichkeit der Lichttechnik·

 Bodennebelmaschine und·

  Bühnennebelmaschine mit LED Effekten

  weitere ausführliche Details: siehe S.16
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Länge: 71,80 m 

Breite: 20,30 m 

Höhe:      5,50 m 

Fläche:    1.458 m²

Sie suchen noch eine individuelle und exklusive Location für Ihre 

nächste Veranstaltung? Sie benötigen den passenden Rahmen für Ihre 

Tagung, Veranstaltung oder Mitarbeiterfeier?

Wir haben Ihre perfekte Location für jeden Anlass. Ob geschäftlich oder 

privat, unsere Möglichkeiten können auf Ihr Bedürfnis abgestimmt 

werden.

LOCATION

DER GRUNDRISS:

Parkplätze: ca. 220

12 
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DAS PERFEKTE CATERING

Zu jeder gelungenen Veranstaltung gehört das passende 

Catering. Wir bieten Ihnen und Ihren Gästen zusammen mit 

unserem Cateringteam die abwechslungsreichsten Büffets 

und Menüs Ihrer Wahl an. Ob international oder klassisch 

rheinisch – unsere Küche kreiert in Ihrem Sinne maßge-

schneiderte Gourmethighlights.

Unser freundliches Servicepersonal rundet den Erfolg Ihrer 

Veranstaltung ab. 

CATERING 14 
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CHECKLISTE UND PLANUNGSHILFE FÜR IHR EVENT

Diese Checkliste dient als Gedankenstütze und beinhaltet die wichtigsten Punkte zur Planung Ihrer Veranstaltung. 

Ihre individuellen Wünsche werden selbstverständlich berücksichtigt.

 

Persönliche Angaben: 

Vor-/Nachname: 

Firma: 

Straße/Nr: PLZ/Ort: 

Telefon: E-Mail: 

CHECKLISTE

DIESES TECHNISCHE EQUIPMENT 

KANN ANGEMIETET WERDEN

Präsentation:

 Mobile Leinwand (2,2m x 2,2m), inkl. Full HD Wireless Beamer·

 4x festinstallierte und ausfahrbare Leinwände (5m x 5m), ·

  inkl. Full HD Beamer

 Rednerpult·

 LED Großbildleinwand (5m x 5m)·

 6x LED Schriftzugbalken (7m x 0,55m)·

 LED Außenleinwand (2,5m x 4m)·

 Full HD Kameras mit Kransystem·

 Standleitung synchron mit 10.000 kbit/s ·

  Upload und Download

   Light System:

 Full HD LED Bodenmonitor (5m x 5m)·

 1x Avolites Sapphire Touch Lightmixer·

 8x Lightmaxx Shaft 5R·

 4x American DJ ViziBeam5R·

 4x Martin RUSH MH 1 Profile ·

 10x Martin Mac 250 Profile·

 10x LED Moving Head·

 50x LED Par56·

 10x LED Par64 CameoRGBW·

 1x Follow Clay Paky Shadow QS-LT 1200 HMI·

 6x Varytec LED Giga Bar 4 MKII 16x8W 4in1 RGBW·

 2x Smoke Factory TourHazer·

 1x Chauvet DJ Nimbus Bodennebelmaschine·

 8x Chauvet DJ Geyser RGB Nebelmaschine mit LED Effekt·

 1x DMX Signal Splitter 1x6·

 Kraftstrom 16A und 32A·

16 

Sound System:

 1x Array System, Pascal Array: 4xsat (2x10“ 1x2“)·

 4x Sub Bass 18“ + Amplifire and Signal Processor·

 2x Stage Monitor D&B max. 18“·

 2x Side Fill EV ELX 115 ELX 118p active·

 1x DBX Drive Rack PA2·

 1x DBX 215S 15 Band Stereo Equalizer·

 1x Soundcraft Mixer EFX 8·

 1x Dynacort Mixer CMS 2200, 22in 4aux·

 2x Delay Fill D&B max. 18“ ·

 Optional L acoustics·

 Kraftstrom 16A und 32A·

Microphones:

 1x Shure BLX288/PG58 Combo ·

  Wireless Dual System

 1x Sennheiser SKM 5200-II BK-N Set·

 2x Shure SM 58·

 1x AKG P5·

 1x Sennheiser EQ 135-P G3 Camera Mic·

 6x Mic Stand·

Zubehör:

 10x DI Box·

 1x Audio Signal Splitter 2x3·

DJ System:

 Pioneer DDJ SR with Serato Software·

 Full Set XLR and Patch Cables·
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Location

Festlich Blumengestecke  Kerzen/Leuchter Dezent 

Dekoration: 

Sänger/in Orchester/Band  Artist/Clown

Visuelle Show Feuerwerk 

Rahmenprogramm: 

Fotograf

Friseur/Visagist  Moderator Limousine/Shuttle-Service 

Catering

Speisenauswahl: nach Absprache

Getränkeauswahl: 

Sektempfang/Aperitif

Digestifs/Spirituosen

Softdrinks

Cocktails

Weine und Bier

Kaffee/Tee

KellnerEmpfangsdamen  

Sonstiges: 

Personal: 

Ausstattung/Inventar: 

Stellwände  

Pauschalangebote:  (Speziell für Tagungen, Konferenzen oder Seminare)

Classic-Pauschale

– Raumbereitstellungskosten, inklusive Standard-Technik

– 1 Flasche Mineralwasser 0,75 l pro Person

– 2 Tagungspausen (1x vormittags und 1x nachmittags) mit Kaffee/Tee und verschiedenen Snacks

– verschiedene Kaffeespezialitäten während der gesamten Tagungszeit 

– Mittagessen als Businessbuffet

VIP-Pauschale

– Raumbereitstellungskosten inklusive Standard-Technik

– Begrüßungskaffee mit Kaffee/Tee und kleinen Snacks

– Unlimitierte Getränke (Softdrinks, Säfte)

– 2 Tagungspausen (1x vormittags und 1x nachmittags) mit Kaffee/Tee und verschiedenen Snacks,

  dazu frisches Obst und Joghurt sowie Kuchen

– verschiedene Kaffeespezialitäten während der gesamten Tagungszeit

– Mittagessen als 3-Gang Menü oder Businessbuffet

Menükarten Tisch-/Namenskarten 

Plakate/

Displays/

Fahnen  

Zufahrt

Beschilderung  

Infostand  Waren-/

Materiallager  

Verkaufsstand  

Gewünschte Sitzordnung: 
Sonstiges: 

EVENT
500 m

Veranstaltung

Tagesmesse Firmenevent Tagung  

Seminar Parteitag Live-Theater TV-Auftritt 

Indoor In-/Outdoor

DIESE AUSSTATTUNG/LEISTUNG 

IST „OPTIONAL“ ZUBUCHBAR

Sonstiges : 

Sonstiges : 

CHECK

CHECKLISTE UND PLANUNGSHILFE FÜR IHR EVENT

18

Gala  

550
max.

Personen

U-Form

80
Personen

Parlament  

500
max.

Personen

Empfang  

1200
max.

Personen

Datum: Uhrzeit: Personenzahl: 

Sonstiges: 

Sonstige:

Parkservice Techniker

Theater

900
max.

Personen

950  
max.

Personen

Gala/Blocktafel
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– Mittagessen als 3-Gang Menü oder Businessbuffet

Menükarten Tisch-/Namenskarten 

Plakate/

Displays/

Fahnen  

Zufahrt

Beschilderung  

Infostand  Waren-/

Materiallager  

Verkaufsstand  

Gewünschte Sitzordnung: 
Sonstiges: 

EVENT
500 m

Veranstaltung

Tagesmesse Firmenevent Tagung  

Seminar Parteitag Live-Theater TV-Auftritt 

Indoor In-/Outdoor

DIESE AUSSTATTUNG/LEISTUNG 

IST „OPTIONAL“ ZUBUCHBAR

Sonstiges : 

Sonstiges : 

CHECK

CHECKLISTE UND PLANUNGSHILFE FÜR IHR EVENT

18

Gala  

550
max.

Personen

U-Form

80
Personen

Parlament  

500
max.

Personen

Empfang  

1200
max.

Personen

Datum: Uhrzeit: Personenzahl: 

Sonstiges: 

Sonstige:

Parkservice Techniker

Theater

900
max.

Personen

950  
max.

Personen

Gala/Blocktafel



Technik/Equipment

Optional

VIDEO/ANIMATION

LED Großbildleinwand auf der – 

   Bühne (5m x 5m)

3 fest installierte Full HD Beamer mit – 

   ausfahrbarer Leinwand (2,2m x 2,2m)

HD Kamerasystem mit der Option – 

   Liveübertragung bis zu 10.000 kbit/s.

Pauschalangebot 

TAGUNG/PRÄSENTATION

– Sonderangefertigtes Soundsystem 

  mit Funkmikroanlage und Kopfhörer

– Flipchart und Moderatorenkoffer

– Full HD Beamer

– Bühne mit modernster Technik

Optional

LIGHTSHOW CORPORATE DESIGN

LED Großbildleinwand auf der – 

   Bühne (5m x 5m)

6 LED Schriftzugbalken (7m x 0,55m)– 

LED Außenleinwand (2,5m 4m)– 

CHECK 20 

Planungs-
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Pauschalangebot

SOUND/BELEUCHTUNG

– Sonderangefertigtes Soundsystem 

   inkl. Funkmikroanlage und Zubehör

– Full HD LED Bodenmonitor (5m x 5m)

– LED Außenleinwand (2,4m x 4m)

– LED Schriftzugbalken (7m x 0,55m)

– komplettes Lichtsystem mit

   professioneller Steuerungsmöglichkeit

– Bühne mit modernster Technik



Technik/Equipment

Optional

VIDEO/ANIMATION

LED Großbildleinwand auf der – 

   Bühne (5m x 5m)

3 fest installierte Full HD Beamer mit – 

   ausfahrbarer Leinwand (2,2m x 2,2m)

HD Kamerasystem mit der Option – 

   Liveübertragung bis zu 10.000 kbit/s.

Pauschalangebot 

TAGUNG/PRÄSENTATION

– Sonderangefertigtes Soundsystem 

  mit Funkmikroanlage und Kopfhörer

– Flipchart und Moderatorenkoffer

– Full HD Beamer

– Bühne mit modernster Technik

Optional

LIGHTSHOW CORPORATE DESIGN

LED Großbildleinwand auf der – 

   Bühne (5m x 5m)

6 LED Schriftzugbalken (7m x 0,55m)– 

LED Außenleinwand (2,5m 4m)– 
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Pauschalangebot

SOUND/BELEUCHTUNG

– Sonderangefertigtes Soundsystem 

   inkl. Funkmikroanlage und Zubehör

– Full HD LED Bodenmonitor (5m x 5m)

– LED Außenleinwand (2,4m x 4m)

– LED Schriftzugbalken (7m x 0,55m)

– komplettes Lichtsystem mit

   professioneller Steuerungsmöglichkeit

– Bühne mit modernster Technik



CHECK 22 

Notizen

WEITERE EINDRÜCKE AUS DER AHI LOCATION



CHECK 22 

Notizen

WEITERE EINDRÜCKE AUS DER AHI LOCATION
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§ 1 Geltungsbereich
1) Diese Vertragsbedingungen gelten für Verträge zwi-
schen AHI und dem jeweiligen Mieter über die Vermie-
tung der Ahi Loca�on unter o.g. Anschri� (im folgenden 
Mietgegenstand), zzgl. evtl. der Erbringung weiterer 
Leistungen (falls vertraglich vereinbart: Bewirtung, Deko-
ra�on, Orchester/Band/Künstler, Foto-/Kamerateam 
und Personal) durch AHI.

2) Vertragsbedingungen des Mieters finden nur Anwen-
dung, wenn dies ausdrücklich schri�lich vereinbart 
wurde.

§ 2 Begriffe und Klarstellungen
AHI tri im Rahmen der in ihren Räumlichkeiten durchge-
führten Veranstaltung ausschließlich als Vermieter, in 
keinem Fall als Veranstalter auf. Der jeweilige Mieter von 
AHI ist Mieter und zugleich Veranstalter und hat dies auf 
allen Drucksachen, Plakaten, Eintriskarte etc. eindeu�g 
zum Ausdruck zu bringen.
AHI tri in keine vertraglichen Rechtsbeziehungen zu den 
Besuchern des jeweiligen Mieters/Veranstalters. Dies ist, 
falls erforderlich, ausschließlich Sache des Mieters als 
Veranstalter.
Zur Klarstellung: Ansprechpartner von AHI ist der Mieter 
bzw. der von diesem bes�mmte Veranstaltungsleiter.
Ansprechpartner der Besucher ist der Veranstalter, also 
der Mieter.

§ 3 Angebot, Vertragsabschluss, Überlassung an Drie, 
Untervermietung
1) Der Vertrag kommt ausschließlich durch Unterzeich-
nung des Vertrages durch den Mieter und AHI zustande.

2) Die Überlassung des Mietgegenstandes durch den 
Mieter an Drie ist unzulässig.
Dem Mieter ist es ferner untersagt, ohne Vorherige 
Zus�mmung durch AHI, Drien, zum Zwecke des 
Verkaufs von Waren, den Zugang zum Mietgegenstand zu 
verschaffen.
Ein Verstoß des Mieters gegen § 3 Abs. 2 dieser Vertrags-
bedingungen eröffnet AHI die Rechte aus § 16 dieser 
Vertragsbedingungen.

§ 4 Miete und Mietnebenkosten
1) Die Miete versteht sich jeweils inkl. der jeweils gelten-
den gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie ist im Voraus fällig, 
und zwar in Höhe von 50 % der vereinbarten Miete zwei 
Wochen nach Abschluss des Vertrages. Der Rest ist zwei 
Wochen vor der Veranstaltung fällig. Die Miete ist auf das 
Konto der AHI (Bankdaten siehe Vertrag) zu zahlen. Bei 
kurzfris�gen Veranstaltungen, die innerhalb 4 Wochen 
nach Vertragsschluss durchgeführt werden, ist die 
gesamte Miete sofort fällig.

2) Die Miete schließt die Nebenkosten ein.

§ 5 Nutzung der Mietsache, Über- und Rückgabe
1) Der Mietgegenstand darf nur zu dem vertraglich fest-
gelegten Zweck genutzt werden. Eine Änderung des 
Nutzungszweckes bedarf der vorherigen schri�lichen 
Zus�mmung der AHI. Etwaige Zus�mmungserklärungen 
der AHI werden stets, auch wenn dies in der Zus�m-
mungserklärung nicht ausdrücklich gesagt ist, vorbehalt-
lich einer etwa erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigung erteilt. Die Einhaltung des im Vertrag 
vereinbarten und angegebenen Nutzungszwecks wird 
ausdrücklich zu einer wesentlichen Vertragspflicht 
erklärt, deren Verletzung AHI die Rechte aus § 16 dieser 
Vertragsbedingungen eröffnet.

2) Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass während 
der Veranstaltung keine Personen, Minderheiten, Völker-
gruppen, poli�schen Parteien bzw. sons�ge Gruppierun-
gen verunglimp�, diskriminiert oder in einer anderen Art 
und Weise herabgewürdigt werden. Eine Veranstaltung 
zu solch einem Zweck wird AHI nicht zulassen. Die Einhal-
tung dieser Verpflichtung wird ausdrücklich zu einer 
wesentlichen Vertragspflicht erklärt, deren Verletzung 
der AHI die Rechte aus § 16 dieser Vertragsbedingungen 
eröffnet.

3) Die Veranstaltungen finden, soweit in dem Vertrag 
nichts anderes bes�mmt ist, tagsüber sta und müssen 
in der Regel bis spätestens 20 Uhr beendet sein. Hochzei-
ten und sons�ge Festlichkeiten (z.B. Taufen, kirchliche 
Feste, etc.) finden in der Zeit zwischen 16 Uhr bis 24 Uhr 
sta.

4) Der Mietgegenstand ist dem Mieter, falls im Vertrag 
nichts anderes bes�mmt wird, spätestens am Veranstal-
tungstag, eine Stunde vor dem vertraglich vereinbarten 
Beginn der Veranstaltung, zu überlassen. Schuldet AHI 
auch die Dekora�on des Mietgegenstandes, beinhaltet 
die Abnahme auch die Abnahme der Dekora�on. Dabei 
wird ein Übergabeprotokoll erstellt und von beiden 
Vertragsparteien unterzeichnet. In diesem sind etwaige 
Mängel festzuhalten.

5) Der Mietgegenstand ist nach Durchführung der Veran-
staltung, spätestens 2 Stunden nach dem im Vertrag 
vereinbarten Ende der Veranstaltung, im geräumten 
Zustand an AHI zurückzugeben. Durch den Mieter einge-
baute Gegenstände, Au�auten, Umbauten sind bis 
dahin restlos von ihm zu en�ernen und der ursprünglich 
Zustand wieder herzustellen. Bei Rückgabe wird ein 
Übergabeprotokoll erstellt und von beiden Vertragspar-
teien unterzeichnet. Darin sind etwaige Mängel festzu-
halten.
Bei verspäteter Rückgabe des Mietgegenstandes wird 
pro angefangener Stunde eine weitere Miete in Höhe von 
jeweils 100,- € fällig. Dies gilt nicht, wenn der Mieter, 
seine Lieferanten oder seine Erfüllungs- oder Verrich-
tungsgehilfen die verspätete Rückgabe nicht zu vertreten 
haben.

§ 6 Ablauf der Veranstaltung
1) Der Mieter hat AHI bis spätestens vier Wochen vor der 

Veranstaltung genaue Informa�onen über den Ablauf 
der Veranstaltung zu übermieln. Soweit vertraglich 
vereinbart wurde, dass der Mieter eigene Lieferanten 
beau�ragt, hat er AHI eine Liste dieser Lieferanten bis 
spätestens vier Wochen vor der Veranstaltung zu über-
mieln.

2) Der Mieter hat bis zu diesem Zeitpunkt den nach § 38 
Versammlungsstäenverordnung NRW verantwortli-
chen Veranstaltungsleiter zu benennen.

3) Die Benutzung der Garderobe ist Sache des Mieters. 
AHI übernimmt für diese und den Verlust und die Beschä-
digung der abgegebenen Gegenstände keine Ha�ung. 
Etwas anderes gilt, falls vertraglich vereinbart wurde, 
dass die Garderobe und das Personal hierzu von AHI 
gestellt werden.

4) Das Kinderland untersteht alleine der Aufsichtspflicht 
des Mieters. AHI übernimmt hinsichtlich der Aufsichts-
pflicht keine Ha�ung. Der Mieter hat dafür Sorge zu 
tragen, dass eine ordnungsgemäße Beaufsich�gung 
sichergestellt ist.

§ 6a „Livestream“
1) Die Veranstaltung wird auf Wunsch des Mieters in 
Echtzeit auf der Internetseite der AHI (www.ahi-
loca�on.com) übertragen und/oder kann über die App 
„Ahi Livestream“ empfangen werden („Livestream“).

2) Der Mieter verpflichtet sich, seine Besucher auf diesen 
Livestream vor der Veranstaltung (idealerweise schon 
mit der Einladung) hinzuweisen und die jeweilige Zus�m-
mung der Besucher zu diesem Livestream und damit zu 
einer Liveübertragung der jeweiligen Besucher über das 
Internet einzuholen. Er verpflichtet sich seine Besucher 
auf die jeweiligen datenschutzrechtlichen Vorschri�en 
und das Persönlichkeitsrecht hinzuweisen. Er weist seine 
Besucher außerdem darauf hin, dass die Veranstaltung 
von nicht Anwesenden im Internet, unter Eingabe eines 
vom Mieter zur Verfügung gestellten Passwortes, in 
Echtzeit verfolgt werden kann.

3) Der Mieter hat keinen Anspruch auf das ständige 
Bestehen des „Livestreams“.

§ 7 Werbung
Werbemaßnahmen hat der Mieter in eigener Regie 
durchzuführen. Es sind nur solche Werbemaßnahmen 
zulässig, die sich auf den im Vertrag vereinbarten Zweck 
unmielbar beziehen. Weitere Werbemaßnahmen in 
den Räumen und auf dem Veranstaltungsgelände der AHI 
bedürfen der vorherigen Zus�mmung durch AHI.

§ 8 Dekoraon, Bewirtung, Foto-/Kamerateam,  
Orchester und Verhalten bei Mängeln
1) Die vertraglich vereinbarte und vom Mieter gewählte 
Dekora�on, die Art der Bewirtung, das ausgesuchte 
Orchester und das Foto-/Kamerateam sind von AHI am 

Tag der Veranstaltung zu stellen.

2) Der Mieter hat Mängel, die ihm bei Abnahme der 
Dekora�on, der Bewirtung (gilt ausdrücklich auch für das 
bestellte und gelieferte Essen; Abnahme erfolgt hier zum 
Zeitpunkt der Lieferung des Essens und dem Ausschank 
der Getränke), des Foto-/Kamerateams und dem Orches-
ter auffallen, unverzüglich AHI anzuzeigen. Sofern keine 
unverzügliche Mängelanzeige erfolgt, gilt der einwand-
freie Zustand als bestä�gt, soweit der Mieter die Mängel 
häe erkennen können.

3) Falls vertraglich vereinbart wird, dass AHI auch Geträn-
ke liefern soll, beinhaltet dies nur die Lieferung von Was-
ser, Cola und Fanta/Gerri. Die Lieferung weiterer Geträn-
ke durch AHI bedarf einer gesonderten Vereinbarung. 
Diese Vereinbarung muss schri�lich erfolgen.

4) Der Mieter ist berech�gt, weitere Getränke, dies 
beinhaltet auch alkoholische Getränke, auf eigene Kos-
ten zu besorgen. Der Mieter hat in diesem Fall für den 
Ausschank seiner eingebrachten Getränke selbst zu 
sorgen. AHI wird von dieser Verpflichtung freigestellt.

5) Der Mieter darf, nach vorheriger Zus�mmung durch 
AHI, den Mietgegenstand schmücken. Zur Ausschmüc-
kung dürfen nur schwer en�lammbare oder miels eines 
amtlich anerkannten Imprägnierungsmiels schwer 
en�lammbar gemachte Gegenstände verwendet wer-
den. Die Gegenstände müssen mindestens nach den DIN-
Vorschri�en 4102 schwer en�lammbar sein.

§ 9 GEMA-Gebühren
Der Mieter hat GEMA-pflich�ge Werke rechtzei�g bei der 
GEMA anzumelden und ist ausschließlich für die Entrich-
tung der GEMA-Gebühren zuständig. AHI kann 2 Woche 
vor der Veranstaltung von dem Mieter den schri�lichen 
Nachweis der Anmeldung der Veranstaltung bei der 
GEMA sowie einen Beleg über die gezahlten GEMA-
Gebühren verlangen. Werden die Unterlagen nicht 
gestellt, kann AHI nach einer Fristsetzung von einer 
Woche den Rücktri vom Vertrag erklären und Schadens-
ersatz verlangen.

§ 10 Feuerwehr und Sanitätsdienst, zusätzliche Kosten 
AHI kann vor der Veranstaltung Polizei, Feuerwehr und 
Reungsdienst verständigen. Der Umfang der eingesetz-
ten Dienstpersonen hängt vor allem von der zu erwarten-
den Besucherzahl und der Art der Veranstaltung ab. 
Die betreffenden Kosten hat der Mieter zu tragen. Diese 
Kosten sind nicht in der Miete enthalten. Spätestens zwei 
Wochen nach dem Veranstaltungstag erteilt AHI dem 
Mieter eine Schlussrechnung dieser Kosten.
§ 11 Sicherheit
1) Dem Mieter obliegt es, für einen sicheren und rei-
bungslosen Ablauf der Veranstaltung zu sorgen. Er trägt 
das gesamte Risiko der Veranstaltung einschließlich Vor- 
und Nachbereitung. Er ist für die Sicherheit der Veran-
staltung und die Einhaltung der Vorschri�en und behörd-
lichen Auflagen verantwortlich. Insbesondere hat er die 
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§ 1 Geltungsbereich
1) Diese Vertragsbedingungen gelten für Verträge zwi-
schen AHI und dem jeweiligen Mieter über die Vermie-
tung der Ahi Loca�on unter o.g. Anschri� (im folgenden 
Mietgegenstand), zzgl. evtl. der Erbringung weiterer 
Leistungen (falls vertraglich vereinbart: Bewirtung, Deko-
ra�on, Orchester/Band/Künstler, Foto-/Kamerateam 
und Personal) durch AHI.

2) Vertragsbedingungen des Mieters finden nur Anwen-
dung, wenn dies ausdrücklich schri�lich vereinbart 
wurde.

§ 2 Begriffe und Klarstellungen
AHI tri im Rahmen der in ihren Räumlichkeiten durchge-
führten Veranstaltung ausschließlich als Vermieter, in 
keinem Fall als Veranstalter auf. Der jeweilige Mieter von 
AHI ist Mieter und zugleich Veranstalter und hat dies auf 
allen Drucksachen, Plakaten, Eintriskarte etc. eindeu�g 
zum Ausdruck zu bringen.
AHI tri in keine vertraglichen Rechtsbeziehungen zu den 
Besuchern des jeweiligen Mieters/Veranstalters. Dies ist, 
falls erforderlich, ausschließlich Sache des Mieters als 
Veranstalter.
Zur Klarstellung: Ansprechpartner von AHI ist der Mieter 
bzw. der von diesem bes�mmte Veranstaltungsleiter.
Ansprechpartner der Besucher ist der Veranstalter, also 
der Mieter.

§ 3 Angebot, Vertragsabschluss, Überlassung an Drie, 
Untervermietung
1) Der Vertrag kommt ausschließlich durch Unterzeich-
nung des Vertrages durch den Mieter und AHI zustande.

2) Die Überlassung des Mietgegenstandes durch den 
Mieter an Drie ist unzulässig.
Dem Mieter ist es ferner untersagt, ohne Vorherige 
Zus�mmung durch AHI, Drien, zum Zwecke des 
Verkaufs von Waren, den Zugang zum Mietgegenstand zu 
verschaffen.
Ein Verstoß des Mieters gegen § 3 Abs. 2 dieser Vertrags-
bedingungen eröffnet AHI die Rechte aus § 16 dieser 
Vertragsbedingungen.

§ 4 Miete und Mietnebenkosten
1) Die Miete versteht sich jeweils inkl. der jeweils gelten-
den gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie ist im Voraus fällig, 
und zwar in Höhe von 50 % der vereinbarten Miete zwei 
Wochen nach Abschluss des Vertrages. Der Rest ist zwei 
Wochen vor der Veranstaltung fällig. Die Miete ist auf das 
Konto der AHI (Bankdaten siehe Vertrag) zu zahlen. Bei 
kurzfris�gen Veranstaltungen, die innerhalb 4 Wochen 
nach Vertragsschluss durchgeführt werden, ist die 
gesamte Miete sofort fällig.

2) Die Miete schließt die Nebenkosten ein.

§ 5 Nutzung der Mietsache, Über- und Rückgabe
1) Der Mietgegenstand darf nur zu dem vertraglich fest-
gelegten Zweck genutzt werden. Eine Änderung des 
Nutzungszweckes bedarf der vorherigen schri�lichen 
Zus�mmung der AHI. Etwaige Zus�mmungserklärungen 
der AHI werden stets, auch wenn dies in der Zus�m-
mungserklärung nicht ausdrücklich gesagt ist, vorbehalt-
lich einer etwa erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigung erteilt. Die Einhaltung des im Vertrag 
vereinbarten und angegebenen Nutzungszwecks wird 
ausdrücklich zu einer wesentlichen Vertragspflicht 
erklärt, deren Verletzung AHI die Rechte aus § 16 dieser 
Vertragsbedingungen eröffnet.

2) Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass während 
der Veranstaltung keine Personen, Minderheiten, Völker-
gruppen, poli�schen Parteien bzw. sons�ge Gruppierun-
gen verunglimp�, diskriminiert oder in einer anderen Art 
und Weise herabgewürdigt werden. Eine Veranstaltung 
zu solch einem Zweck wird AHI nicht zulassen. Die Einhal-
tung dieser Verpflichtung wird ausdrücklich zu einer 
wesentlichen Vertragspflicht erklärt, deren Verletzung 
der AHI die Rechte aus § 16 dieser Vertragsbedingungen 
eröffnet.

3) Die Veranstaltungen finden, soweit in dem Vertrag 
nichts anderes bes�mmt ist, tagsüber sta und müssen 
in der Regel bis spätestens 20 Uhr beendet sein. Hochzei-
ten und sons�ge Festlichkeiten (z.B. Taufen, kirchliche 
Feste, etc.) finden in der Zeit zwischen 16 Uhr bis 24 Uhr 
sta.

4) Der Mietgegenstand ist dem Mieter, falls im Vertrag 
nichts anderes bes�mmt wird, spätestens am Veranstal-
tungstag, eine Stunde vor dem vertraglich vereinbarten 
Beginn der Veranstaltung, zu überlassen. Schuldet AHI 
auch die Dekora�on des Mietgegenstandes, beinhaltet 
die Abnahme auch die Abnahme der Dekora�on. Dabei 
wird ein Übergabeprotokoll erstellt und von beiden 
Vertragsparteien unterzeichnet. In diesem sind etwaige 
Mängel festzuhalten.

5) Der Mietgegenstand ist nach Durchführung der Veran-
staltung, spätestens 2 Stunden nach dem im Vertrag 
vereinbarten Ende der Veranstaltung, im geräumten 
Zustand an AHI zurückzugeben. Durch den Mieter einge-
baute Gegenstände, Au�auten, Umbauten sind bis 
dahin restlos von ihm zu en�ernen und der ursprünglich 
Zustand wieder herzustellen. Bei Rückgabe wird ein 
Übergabeprotokoll erstellt und von beiden Vertragspar-
teien unterzeichnet. Darin sind etwaige Mängel festzu-
halten.
Bei verspäteter Rückgabe des Mietgegenstandes wird 
pro angefangener Stunde eine weitere Miete in Höhe von 
jeweils 100,- € fällig. Dies gilt nicht, wenn der Mieter, 
seine Lieferanten oder seine Erfüllungs- oder Verrich-
tungsgehilfen die verspätete Rückgabe nicht zu vertreten 
haben.

§ 6 Ablauf der Veranstaltung
1) Der Mieter hat AHI bis spätestens vier Wochen vor der 

Veranstaltung genaue Informa�onen über den Ablauf 
der Veranstaltung zu übermieln. Soweit vertraglich 
vereinbart wurde, dass der Mieter eigene Lieferanten 
beau�ragt, hat er AHI eine Liste dieser Lieferanten bis 
spätestens vier Wochen vor der Veranstaltung zu über-
mieln.

2) Der Mieter hat bis zu diesem Zeitpunkt den nach § 38 
Versammlungsstäenverordnung NRW verantwortli-
chen Veranstaltungsleiter zu benennen.

3) Die Benutzung der Garderobe ist Sache des Mieters. 
AHI übernimmt für diese und den Verlust und die Beschä-
digung der abgegebenen Gegenstände keine Ha�ung. 
Etwas anderes gilt, falls vertraglich vereinbart wurde, 
dass die Garderobe und das Personal hierzu von AHI 
gestellt werden.

4) Das Kinderland untersteht alleine der Aufsichtspflicht 
des Mieters. AHI übernimmt hinsichtlich der Aufsichts-
pflicht keine Ha�ung. Der Mieter hat dafür Sorge zu 
tragen, dass eine ordnungsgemäße Beaufsich�gung 
sichergestellt ist.

§ 6a „Livestream“
1) Die Veranstaltung wird auf Wunsch des Mieters in 
Echtzeit auf der Internetseite der AHI (www.ahi-
loca�on.com) übertragen und/oder kann über die App 
„Ahi Livestream“ empfangen werden („Livestream“).

2) Der Mieter verpflichtet sich, seine Besucher auf diesen 
Livestream vor der Veranstaltung (idealerweise schon 
mit der Einladung) hinzuweisen und die jeweilige Zus�m-
mung der Besucher zu diesem Livestream und damit zu 
einer Liveübertragung der jeweiligen Besucher über das 
Internet einzuholen. Er verpflichtet sich seine Besucher 
auf die jeweiligen datenschutzrechtlichen Vorschri�en 
und das Persönlichkeitsrecht hinzuweisen. Er weist seine 
Besucher außerdem darauf hin, dass die Veranstaltung 
von nicht Anwesenden im Internet, unter Eingabe eines 
vom Mieter zur Verfügung gestellten Passwortes, in 
Echtzeit verfolgt werden kann.

3) Der Mieter hat keinen Anspruch auf das ständige 
Bestehen des „Livestreams“.

§ 7 Werbung
Werbemaßnahmen hat der Mieter in eigener Regie 
durchzuführen. Es sind nur solche Werbemaßnahmen 
zulässig, die sich auf den im Vertrag vereinbarten Zweck 
unmielbar beziehen. Weitere Werbemaßnahmen in 
den Räumen und auf dem Veranstaltungsgelände der AHI 
bedürfen der vorherigen Zus�mmung durch AHI.

§ 8 Dekoraon, Bewirtung, Foto-/Kamerateam,  
Orchester und Verhalten bei Mängeln
1) Die vertraglich vereinbarte und vom Mieter gewählte 
Dekora�on, die Art der Bewirtung, das ausgesuchte 
Orchester und das Foto-/Kamerateam sind von AHI am 

Tag der Veranstaltung zu stellen.

2) Der Mieter hat Mängel, die ihm bei Abnahme der 
Dekora�on, der Bewirtung (gilt ausdrücklich auch für das 
bestellte und gelieferte Essen; Abnahme erfolgt hier zum 
Zeitpunkt der Lieferung des Essens und dem Ausschank 
der Getränke), des Foto-/Kamerateams und dem Orches-
ter auffallen, unverzüglich AHI anzuzeigen. Sofern keine 
unverzügliche Mängelanzeige erfolgt, gilt der einwand-
freie Zustand als bestä�gt, soweit der Mieter die Mängel 
häe erkennen können.

3) Falls vertraglich vereinbart wird, dass AHI auch Geträn-
ke liefern soll, beinhaltet dies nur die Lieferung von Was-
ser, Cola und Fanta/Gerri. Die Lieferung weiterer Geträn-
ke durch AHI bedarf einer gesonderten Vereinbarung. 
Diese Vereinbarung muss schri�lich erfolgen.

4) Der Mieter ist berech�gt, weitere Getränke, dies 
beinhaltet auch alkoholische Getränke, auf eigene Kos-
ten zu besorgen. Der Mieter hat in diesem Fall für den 
Ausschank seiner eingebrachten Getränke selbst zu 
sorgen. AHI wird von dieser Verpflichtung freigestellt.

5) Der Mieter darf, nach vorheriger Zus�mmung durch 
AHI, den Mietgegenstand schmücken. Zur Ausschmüc-
kung dürfen nur schwer en�lammbare oder miels eines 
amtlich anerkannten Imprägnierungsmiels schwer 
en�lammbar gemachte Gegenstände verwendet wer-
den. Die Gegenstände müssen mindestens nach den DIN-
Vorschri�en 4102 schwer en�lammbar sein.

§ 9 GEMA-Gebühren
Der Mieter hat GEMA-pflich�ge Werke rechtzei�g bei der 
GEMA anzumelden und ist ausschließlich für die Entrich-
tung der GEMA-Gebühren zuständig. AHI kann 2 Woche 
vor der Veranstaltung von dem Mieter den schri�lichen 
Nachweis der Anmeldung der Veranstaltung bei der 
GEMA sowie einen Beleg über die gezahlten GEMA-
Gebühren verlangen. Werden die Unterlagen nicht 
gestellt, kann AHI nach einer Fristsetzung von einer 
Woche den Rücktri vom Vertrag erklären und Schadens-
ersatz verlangen.

§ 10 Feuerwehr und Sanitätsdienst, zusätzliche Kosten 
AHI kann vor der Veranstaltung Polizei, Feuerwehr und 
Reungsdienst verständigen. Der Umfang der eingesetz-
ten Dienstpersonen hängt vor allem von der zu erwarten-
den Besucherzahl und der Art der Veranstaltung ab. 
Die betreffenden Kosten hat der Mieter zu tragen. Diese 
Kosten sind nicht in der Miete enthalten. Spätestens zwei 
Wochen nach dem Veranstaltungstag erteilt AHI dem 
Mieter eine Schlussrechnung dieser Kosten.
§ 11 Sicherheit
1) Dem Mieter obliegt es, für einen sicheren und rei-
bungslosen Ablauf der Veranstaltung zu sorgen. Er trägt 
das gesamte Risiko der Veranstaltung einschließlich Vor- 
und Nachbereitung. Er ist für die Sicherheit der Veran-
staltung und die Einhaltung der Vorschri�en und behörd-
lichen Auflagen verantwortlich. Insbesondere hat er die 
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Vorschri�en des Jugendschutzgesetzes, der Gewerbe-
ordnung und der Versammlungsstäen-verordnung 
einzuhalten und zu beachten.

2) Sind von der Veranstaltung Gefahren zu erwarten, hat 
der Mieter der AHI auf Verlangen ein Sicherheitskonzept 
einer Sicherheitsfirma vorzulegen. Daraus muss sich 
ergeben, dass keine Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung bestehen und ein sicherer Ablauf der 
Veranstaltung gewährleistet ist.

3) Während des Betriebs muss der Mieter oder sein 
verantwortlicher Veranstaltungsleiter ständig anwesend 
sein. Der Mieter oder der von ihm beau�ragte Veranstal-
tungsleiter haben die Zusammenarbeit von Ordnungs-
dienst, Brandsicherheitswache und Sanitätswache, mit 
der Polizei, der Feuerwehr und dem Reungsdienst zu 
gewährleisten. Der Mieter bzw. der beau�ragte Veran-
staltungsleiter hat sich mit der Versammlungsstäe und 
deren Einrichtungen vertraut zu machen. Hierzu hat sich 
der Mieter bzw. der Veranstaltungsleiter, vor Beginn der 
Veranstaltung an AHI zu wenden.
Es wird klargestellt, dass sämtliche Betreiberpflichten 
nach § 38 Abs. 1 bis 4 der Versammlungsstäenverord-
nung NRW vom Mieter zu erfüllen sind.

4) Bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, die nicht abgestellt werden 
können, hat der Mieter nach Rücksprache mit AHI die 
Veranstaltung abzubrechen. Dies gilt insbesondere, 
wenn für die Sicherheit notwendige Anlagen, Einrichtun-
gen oder Vorrichtungen nicht betriebsfähig sind oder 
wenn Betriebsvorschri�en nicht eingehalten werden 
können.

§ 12 Ha�ung des Mieters
1) Der Mieter hat die überlassenen Räume und Gegen-
stände sorgfäl�g und pfleglich zu behandeln und sie in 
einem ordnungsgemäßen, bezugsfer�gen Zustand und 
vollständig, einschließlich überlassener Schlüssel, Geräte 
und Anlagen zurückzugeben.

2) Nimmt der Mieter seine Sorgfaltspflichten nicht war 
oder verletzen seine Lieferanten, seine Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen ihre Sorgfaltspflichten, ha�et er der 
AHI auf Ersatz des daraus entstehenden Schadens. Dies 
gilt insbesondere bei einer Beschädigung des Mietgegen-
standes; wird durch Beschädigung des Mietgegenstan-
des eine Neuvermietung behindert, so ha�et der Mieter 
für den entstandenen Mietausfall und evtl. Regressan-
sprüche von Folgemietern. Der Mieter muss sich im 
Strei�all entlasten, dass er die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat.

3) Soweit andere als die in Absatz 2 genannten Personen, 
insbesondere Besucher der Veranstaltung, Schäden am 
Mietgegenstand zufügen, ist der Mieter dafür gegenüber 
der AHI schadenersatzpflich�g, wenn ihm ein eigenes 
Verschulden zur Last fällt.

4) Der Mieter stellt AHI von allen Schadensersatzansprü-

chen Drier frei, die von diesen gegen AHI geltend 
gemacht werden, soweit sie vom Mieter, seinen Zuliefe-
rern oder seinen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen zu 
vertreten sind und im Zusammenhang mit der Veranstal-
tung stehen.

5) Der Mieter ist verpflichtet, eine Veranstalterha�-
pflichtversicherung abzuschließen, die mindestens 
folgende Deckungssummen aufweist:
- 3 Mio. € für Personenschäden
- 3 Mio. € für Sachschäden
- 3 Mio. €  für Vermögensschäden.

Der Mieter weist der AHI den Abschluss einer solchen 
Versicherung 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn durch 
Vorlage des Versicherungsscheins nach. Andernfalls 
schließt AHI zu Lasten des Mieters die erforderliche 
Versicherung ab oder erklärt nach fruchtloser Fristset-
zung den Rücktri vom Vertrag.

§ 13 Ha�ung der AHI
1) AHI stellt die Mieträume zum vereinbarten Zeitpunkt 
in ordnungsgemäßem Zustand dem Mieter zur Verfü-
gung. Sollten Mängel der Mietsache vorliegen, so wer-
den diese von AHI unverzüglich nach Kenntnis abgestellt.

2) Weitergehende Schadensersatzansprüche – gleichgül-
�g ob sie aus mietrechtlicher Mängelha�ung, aus 
unerlaubter Handlung oder einem sons�gen Rechts-
grund abgeleitet werden – können gegen AHI nur geltend 
gemacht werden, wenn diese vorsätzlich oder grob fahr-
lässig gehandelt hat. Dies gilt insbesondere auch für 
Mängel, die bereits bei Abschluss des Mietvertrages 
bestanden; die verschuldensabhängige Ha�ung der AHI 
nach § 536a BGB wird ausdrücklich ausgeschlossen.

3) Die Ha�ungsbegrenzungen nach Absatz 2 S. 1 gelten 
allerdings nicht, soweit Mietmängel oder sons�gen 
ha�ungsrelevante Tatbestände zu Schäden an Leben, 
Körper, Gesundheit (Personenschäden) geführt haben 
oder vermietersei�g eine Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) vorliegt. Dann 
ha�et AHI auch bei leichter Fahrlässigkeit.

4) Für eingebrachte Sache des Mieters, seinen Zuliefe-
rern und seinen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
übernimmt AHI außer in Fällen des Vorsatzes oder grober 
Fahrlässigkeit keinerlei Ha�ung.

§ 14 Hausrecht
Der Mieter hat für die Dauer der Veranstaltung – maß-
geblich ist die vertraglich vereinbarte Dauer der Veran-
staltung – das Hausrecht in dem Mietgegenstand, und 
auf dem Veranstaltungsgelände. AHI behält sich vor, 
dieses, bei Gefahr der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung, an sich zu ziehen. Bei der Ausübung des Hausrechts 
durch AHI sind die berech�gten Belange des Mieters, 
insbesondere die ihm aus dem vereinbarten Vertrag und 
diesen Vertragsbedingungen zustehenden Nutzungs-
rechte zu berücksich�gen.

§ 15 Rauchverbot
In dem Mietgegenstand gilt ein absolutes Rauchverbot. 
Auf dem Veranstaltungsgelände kann eine Raucherecke, 
unter Berücksich�gung der öffentlich-rechtlichen 
Vorschri�en, eingerichtet werden. AHI stellt in diesem 
Fall Aschenbecher in ausreichender Zahl zur Verfügung. 
Durch den Mieter ist sicherzustellen, dass Zigareen 
nicht anders, als in den dafür vorgesehenen Behältnissen 
(Aschenbecher) entsorgt werden. Bis zur Rückgabe des 
Mietgegenstandes ist der Mieter verpflichtet, die Rau-
cherecke und den angrenzenden Bereich ordnungsge-
mäß zu reinigen und sämtliche Spuren des Rauchens (die 
Zigareenstummel) zu besei�gen.

§ 16 Rücktri vom Vertrag, Storno
1) Der geschlossene Vertrag ist für beide Seiten verbind-
lich. Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Ein 
Rücktri vom Vertrag ist nur ausnahmsweise nach 
Maßgabe der folgenden Absätze zulässig.

2) AHI kann nach vorheriger fruchtloser Fristsetzung vom 
Vertrag zurücktreten, wenn

a) die Miete nicht rechtzei�g entrichtet worden 
ist,

b) wenn der Mieter die Anmeldung und Bezah-
lung der Gebühren bei der GEMA nicht vorge-
nommen und AHI die Zahlung auf Verlangen 
nicht angezeigt hat,

c) der Mieter die Veranstalterha�pflicht-
versicherung nicht nachgewiesen hat,

d) durch die Veranstaltung des Mieters eine 
Störung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung eintri oder auf Grund von Tatsachen mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit eine solche 
Störung zu befürchten ist,

e) der vereinbarte Nutzungszweck vom Mieter  
geändert wird,

f) behördliche Genehmigungen, die der Mieter 
einholen muss, nicht vorliegen, gegen gesetzli-
che Vorschri�en, insbesondere gegen Betriebs-
v o r s c h r i � e n  d e r  V e r s a m m l u n g s -
stäenverordnung, für deren Einhaltung der 
Mieter sorgen muss, verstoßen wird oder 
behördliche Auflagen, die der Mieter einhalten 
muss, nicht beachtet werden,

g) der Mieter, ohne hierzu von AHI ermäch�gt zu 
sein, den Mietgegenstand einem Drien 
überlässt,

h) der Mieter, entgegen § 5 Abs. 2, es zulässt, dass 
auf der Veranstaltung Personen, Minderheiten, 
Völkergruppen, poli�sche Parteien bzw. sons�-
ge Gruppierungen verunglimp�, diskriminiert 
oder in einer anderen Art und Weise herabge-
würdigt werden.

Im Falle des Rücktris der AHI ist die gezahlte Miete an 
den Mieter zurückzuerstaen; dies gilt jedoch nicht, falls 
der Mieter die in a) bis h) genannten Gründe zu vertreten 
hat.

3) Der Mieter kann bis 6 Monate vor Beginn der Veran-
staltung mie�rei vom Vertrag zurücktreten. Danach ist 
ein Rücktri nur mit folgenden Stornosätzen möglich:

- bis  4 Monate vor Veranstaltungsbeginn:  25 %
- bis  3 Monate vor Veranstaltungsbeginn:  50 %
- bis  2 Monate vor Veranstaltungsbeginn:  75 %
- weniger als 2 Monate vor Veranstaltungsbe-

ginn: 100 %
der vertraglich vereinbarten Miete. Die Absage muss 
schri�lich erfolgen. Wenn AHI weitergehende Aufwen-
dungen bis zur Absage hae, darf sie diese Kosten dem 
Mieter zusätzlich berechnen. Der Mieter hat das Recht 
nachzuweisen, dass der AHI ein geringerer oder keinerlei 
Schaden entstanden ist. Auf Verlangen wird AHI dem 
Mieter entsprechende Auskün�e erteilen.

4) Wenn die Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt 
ausfällt, kann jede Partei den Rücktri erklären. In 
diesem Fall en�allen die Pflichten zur Gebrauchsüberlas-
sung und zur Mietzahlung. Eine bereits erbrachte Miet-
zahlung ist zurückzuerstaen. Bis dahin gemachte 
Aufwendungen hat jede Vertragspartei selbst zu tragen. 
Als höhere Gewalt gilt u.a. nicht schlechtes Weer.

§ 17 Schri��ormklausel; salvatorische Klausel
1) Für die Vertragsbeziehungen sind ausschließlich die im 
Vertrag getroffenen schri�lichen Vereinbarungen 
maßgeblich. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der 
schri�lichen Festlegung. Dies gilt auch bzgl. der Au�e-
bung der Schri�formklausel.

2) Sollte eine Vertragsbes�mmung ungül�g sein, berührt 
dies nicht den Fortbestand des übrigen Vertrages. Die 
ungül�ge Klausel wird  - soweit vorhanden – durch die 
entsprechende gesetzliche Vorschri� ersetzt.

§ 18 Gülgkeit der deutschen Fassung
Es gilt ausschließlich die deutsche Fassung dieser Ver-
tragsbedingungen.
Die Bedingungen verfasst in anderen Sprachen sind nach 
bestem Wissen übersetzt. Sie en�alten jedoch keine 
rechtliche Wirkung.

§ 19 Rechtswahl; Gerichtsstand
Für die Rechtsbeziehungen der Vertragspartner gilt 
deutsches Recht.
Soweit die Vertragspartner Kaufleute oder juris�sche 
Personen des öffentlichen Rechts sind oder eine der 
Parteien keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutsch-
land hat, wird als Gerichtsstand Ra�ngen bes�mmt.
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Vorschri�en des Jugendschutzgesetzes, der Gewerbe-
ordnung und der Versammlungsstäen-verordnung 
einzuhalten und zu beachten.

2) Sind von der Veranstaltung Gefahren zu erwarten, hat 
der Mieter der AHI auf Verlangen ein Sicherheitskonzept 
einer Sicherheitsfirma vorzulegen. Daraus muss sich 
ergeben, dass keine Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung bestehen und ein sicherer Ablauf der 
Veranstaltung gewährleistet ist.

3) Während des Betriebs muss der Mieter oder sein 
verantwortlicher Veranstaltungsleiter ständig anwesend 
sein. Der Mieter oder der von ihm beau�ragte Veranstal-
tungsleiter haben die Zusammenarbeit von Ordnungs-
dienst, Brandsicherheitswache und Sanitätswache, mit 
der Polizei, der Feuerwehr und dem Reungsdienst zu 
gewährleisten. Der Mieter bzw. der beau�ragte Veran-
staltungsleiter hat sich mit der Versammlungsstäe und 
deren Einrichtungen vertraut zu machen. Hierzu hat sich 
der Mieter bzw. der Veranstaltungsleiter, vor Beginn der 
Veranstaltung an AHI zu wenden.
Es wird klargestellt, dass sämtliche Betreiberpflichten 
nach § 38 Abs. 1 bis 4 der Versammlungsstäenverord-
nung NRW vom Mieter zu erfüllen sind.

4) Bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, die nicht abgestellt werden 
können, hat der Mieter nach Rücksprache mit AHI die 
Veranstaltung abzubrechen. Dies gilt insbesondere, 
wenn für die Sicherheit notwendige Anlagen, Einrichtun-
gen oder Vorrichtungen nicht betriebsfähig sind oder 
wenn Betriebsvorschri�en nicht eingehalten werden 
können.

§ 12 Ha�ung des Mieters
1) Der Mieter hat die überlassenen Räume und Gegen-
stände sorgfäl�g und pfleglich zu behandeln und sie in 
einem ordnungsgemäßen, bezugsfer�gen Zustand und 
vollständig, einschließlich überlassener Schlüssel, Geräte 
und Anlagen zurückzugeben.

2) Nimmt der Mieter seine Sorgfaltspflichten nicht war 
oder verletzen seine Lieferanten, seine Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen ihre Sorgfaltspflichten, ha�et er der 
AHI auf Ersatz des daraus entstehenden Schadens. Dies 
gilt insbesondere bei einer Beschädigung des Mietgegen-
standes; wird durch Beschädigung des Mietgegenstan-
des eine Neuvermietung behindert, so ha�et der Mieter 
für den entstandenen Mietausfall und evtl. Regressan-
sprüche von Folgemietern. Der Mieter muss sich im 
Strei�all entlasten, dass er die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat.

3) Soweit andere als die in Absatz 2 genannten Personen, 
insbesondere Besucher der Veranstaltung, Schäden am 
Mietgegenstand zufügen, ist der Mieter dafür gegenüber 
der AHI schadenersatzpflich�g, wenn ihm ein eigenes 
Verschulden zur Last fällt.

4) Der Mieter stellt AHI von allen Schadensersatzansprü-

chen Drier frei, die von diesen gegen AHI geltend 
gemacht werden, soweit sie vom Mieter, seinen Zuliefe-
rern oder seinen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen zu 
vertreten sind und im Zusammenhang mit der Veranstal-
tung stehen.

5) Der Mieter ist verpflichtet, eine Veranstalterha�-
pflichtversicherung abzuschließen, die mindestens 
folgende Deckungssummen aufweist:
- 3 Mio. € für Personenschäden
- 3 Mio. € für Sachschäden
- 3 Mio. €  für Vermögensschäden.

Der Mieter weist der AHI den Abschluss einer solchen 
Versicherung 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn durch 
Vorlage des Versicherungsscheins nach. Andernfalls 
schließt AHI zu Lasten des Mieters die erforderliche 
Versicherung ab oder erklärt nach fruchtloser Fristset-
zung den Rücktri vom Vertrag.

§ 13 Ha�ung der AHI
1) AHI stellt die Mieträume zum vereinbarten Zeitpunkt 
in ordnungsgemäßem Zustand dem Mieter zur Verfü-
gung. Sollten Mängel der Mietsache vorliegen, so wer-
den diese von AHI unverzüglich nach Kenntnis abgestellt.

2) Weitergehende Schadensersatzansprüche – gleichgül-
�g ob sie aus mietrechtlicher Mängelha�ung, aus 
unerlaubter Handlung oder einem sons�gen Rechts-
grund abgeleitet werden – können gegen AHI nur geltend 
gemacht werden, wenn diese vorsätzlich oder grob fahr-
lässig gehandelt hat. Dies gilt insbesondere auch für 
Mängel, die bereits bei Abschluss des Mietvertrages 
bestanden; die verschuldensabhängige Ha�ung der AHI 
nach § 536a BGB wird ausdrücklich ausgeschlossen.

3) Die Ha�ungsbegrenzungen nach Absatz 2 S. 1 gelten 
allerdings nicht, soweit Mietmängel oder sons�gen 
ha�ungsrelevante Tatbestände zu Schäden an Leben, 
Körper, Gesundheit (Personenschäden) geführt haben 
oder vermietersei�g eine Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) vorliegt. Dann 
ha�et AHI auch bei leichter Fahrlässigkeit.

4) Für eingebrachte Sache des Mieters, seinen Zuliefe-
rern und seinen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
übernimmt AHI außer in Fällen des Vorsatzes oder grober 
Fahrlässigkeit keinerlei Ha�ung.

§ 14 Hausrecht
Der Mieter hat für die Dauer der Veranstaltung – maß-
geblich ist die vertraglich vereinbarte Dauer der Veran-
staltung – das Hausrecht in dem Mietgegenstand, und 
auf dem Veranstaltungsgelände. AHI behält sich vor, 
dieses, bei Gefahr der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung, an sich zu ziehen. Bei der Ausübung des Hausrechts 
durch AHI sind die berech�gten Belange des Mieters, 
insbesondere die ihm aus dem vereinbarten Vertrag und 
diesen Vertragsbedingungen zustehenden Nutzungs-
rechte zu berücksich�gen.

§ 15 Rauchverbot
In dem Mietgegenstand gilt ein absolutes Rauchverbot. 
Auf dem Veranstaltungsgelände kann eine Raucherecke, 
unter Berücksich�gung der öffentlich-rechtlichen 
Vorschri�en, eingerichtet werden. AHI stellt in diesem 
Fall Aschenbecher in ausreichender Zahl zur Verfügung. 
Durch den Mieter ist sicherzustellen, dass Zigareen 
nicht anders, als in den dafür vorgesehenen Behältnissen 
(Aschenbecher) entsorgt werden. Bis zur Rückgabe des 
Mietgegenstandes ist der Mieter verpflichtet, die Rau-
cherecke und den angrenzenden Bereich ordnungsge-
mäß zu reinigen und sämtliche Spuren des Rauchens (die 
Zigareenstummel) zu besei�gen.

§ 16 Rücktri vom Vertrag, Storno
1) Der geschlossene Vertrag ist für beide Seiten verbind-
lich. Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Ein 
Rücktri vom Vertrag ist nur ausnahmsweise nach 
Maßgabe der folgenden Absätze zulässig.

2) AHI kann nach vorheriger fruchtloser Fristsetzung vom 
Vertrag zurücktreten, wenn

a) die Miete nicht rechtzei�g entrichtet worden 
ist,

b) wenn der Mieter die Anmeldung und Bezah-
lung der Gebühren bei der GEMA nicht vorge-
nommen und AHI die Zahlung auf Verlangen 
nicht angezeigt hat,

c) der Mieter die Veranstalterha�pflicht-
versicherung nicht nachgewiesen hat,

d) durch die Veranstaltung des Mieters eine 
Störung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung eintri oder auf Grund von Tatsachen mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit eine solche 
Störung zu befürchten ist,

e) der vereinbarte Nutzungszweck vom Mieter  
geändert wird,

f) behördliche Genehmigungen, die der Mieter 
einholen muss, nicht vorliegen, gegen gesetzli-
che Vorschri�en, insbesondere gegen Betriebs-
v o r s c h r i � e n  d e r  V e r s a m m l u n g s -
stäenverordnung, für deren Einhaltung der 
Mieter sorgen muss, verstoßen wird oder 
behördliche Auflagen, die der Mieter einhalten 
muss, nicht beachtet werden,

g) der Mieter, ohne hierzu von AHI ermäch�gt zu 
sein, den Mietgegenstand einem Drien 
überlässt,

h) der Mieter, entgegen § 5 Abs. 2, es zulässt, dass 
auf der Veranstaltung Personen, Minderheiten, 
Völkergruppen, poli�sche Parteien bzw. sons�-
ge Gruppierungen verunglimp�, diskriminiert 
oder in einer anderen Art und Weise herabge-
würdigt werden.

Im Falle des Rücktris der AHI ist die gezahlte Miete an 
den Mieter zurückzuerstaen; dies gilt jedoch nicht, falls 
der Mieter die in a) bis h) genannten Gründe zu vertreten 
hat.

3) Der Mieter kann bis 6 Monate vor Beginn der Veran-
staltung mie�rei vom Vertrag zurücktreten. Danach ist 
ein Rücktri nur mit folgenden Stornosätzen möglich:

- bis  4 Monate vor Veranstaltungsbeginn:  25 %
- bis  3 Monate vor Veranstaltungsbeginn:  50 %
- bis  2 Monate vor Veranstaltungsbeginn:  75 %
- weniger als 2 Monate vor Veranstaltungsbe-

ginn: 100 %
der vertraglich vereinbarten Miete. Die Absage muss 
schri�lich erfolgen. Wenn AHI weitergehende Aufwen-
dungen bis zur Absage hae, darf sie diese Kosten dem 
Mieter zusätzlich berechnen. Der Mieter hat das Recht 
nachzuweisen, dass der AHI ein geringerer oder keinerlei 
Schaden entstanden ist. Auf Verlangen wird AHI dem 
Mieter entsprechende Auskün�e erteilen.

4) Wenn die Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt 
ausfällt, kann jede Partei den Rücktri erklären. In 
diesem Fall en�allen die Pflichten zur Gebrauchsüberlas-
sung und zur Mietzahlung. Eine bereits erbrachte Miet-
zahlung ist zurückzuerstaen. Bis dahin gemachte 
Aufwendungen hat jede Vertragspartei selbst zu tragen. 
Als höhere Gewalt gilt u.a. nicht schlechtes Weer.

§ 17 Schri��ormklausel; salvatorische Klausel
1) Für die Vertragsbeziehungen sind ausschließlich die im 
Vertrag getroffenen schri�lichen Vereinbarungen 
maßgeblich. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der 
schri�lichen Festlegung. Dies gilt auch bzgl. der Au�e-
bung der Schri�formklausel.

2) Sollte eine Vertragsbes�mmung ungül�g sein, berührt 
dies nicht den Fortbestand des übrigen Vertrages. Die 
ungül�ge Klausel wird  - soweit vorhanden – durch die 
entsprechende gesetzliche Vorschri� ersetzt.

§ 18 Gülgkeit der deutschen Fassung
Es gilt ausschließlich die deutsche Fassung dieser Ver-
tragsbedingungen.
Die Bedingungen verfasst in anderen Sprachen sind nach 
bestem Wissen übersetzt. Sie en�alten jedoch keine 
rechtliche Wirkung.

§ 19 Rechtswahl; Gerichtsstand
Für die Rechtsbeziehungen der Vertragspartner gilt 
deutsches Recht.
Soweit die Vertragspartner Kaufleute oder juris�sche 
Personen des öffentlichen Rechts sind oder eine der 
Parteien keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutsch-
land hat, wird als Gerichtsstand Ra�ngen bes�mmt.
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